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§ 9 ApoG Konzession
 ApoG - Apothekengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)Der Betrieb einer öffentlichen Apotheke ist nur auf Grund einer Bewilligung (Konzession) zulässig.

2. (2)Im Konzessionsbescheid ist als Standort der Apotheke eine Gemeinde, eine Ortschaft, ein Stadtbezirk oder ein

Teil eines solchen Gebietes zu bestimmen.

3. (3)Die Österreichische Apothekerkammer hat auf ihrer Website eine aktuelle Liste aller Konzessionsinhaber zu

veröffentlichen, sofern die jeweilige Apotheke tatsächlich in Betrieb ist.

In Kraft seit 29.03.2024 bis 31.12.9999
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